
Die Zuchtordnung gilt nur für Mitglieder, die ihren stän-
digen Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land haben.
Das Ziel des Vereins ist die Zucht der Rassen Bullter-
rier, Miniatur Bullterrier, Staffordshire Bullterrier und 
American Staffordshire Terrier entsprechend dem im 
Ursprungsland erstellten und von der FCI anerkannten 
Rassestandard. Aufgabe des verantwortlichen Züchters 
ist es, diese Hunderassen nicht nur in ihrer äußeren Ge-
stalt, sondern insbesondere auch in ihrem einmaligen 
Charakter zu erhalten. Beiden Zielen dienen die nachfol-
genden Zuchtbestimmungen.
Für die Überwachung und Einhaltung der Zuchtbestim-
mungen ist der Zuchtleiter verantwortlich. Er steht 
zusammen mit Zuchtausschuss und Zuchtwarten allen 
Mitgliedern in Zuchtangelegenheiten beratend zur Seite. 
Für die Durchführung seiner Anordnungen stehen ihm 

nötigenfalls Strafmaßnahmen nach § 36 der Satzung 
zur Verfügung. Der Verein führt eine Liste geschützter 
Zwingernamen.

§ 1  Zuchttiere
 Zur Zucht werden nur Hunde zugelassen, die durch 

eine von der FCI anerkannte Ahnentafel als rasserein 
nachgewiesen sind. Sie müssen dem Standard ent-
sprechen und gesund sein. Bestehen Zweifel, ob der 
Hund gesundheitlich für die Zucht geeignet ist oder 
ob etwa eine Krankheit vorliegt, so kann die Vorlage 
eines fachärztlichen Gutachtens vor der Zuchtzulas-
sung gefordert werden.

§ 2 Zuchtzulassung
1. Bevor ein Hund zur Zucht zugelassen wird, muss er 

mindestens zweimal die Formwertnote „Sehr gut” 
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unter zwei verschiedenen von der GBF anerkannten 
Spezialrichtern erreichen. GBF-Spezialrichter sind 
berechtigt, die Zuchtzulassung auszusprechen. Eine 
Hündin/ein Rüde kann bei nur einmaliger Bewer-
tung mit „Sehr gut” für einen Wurf/Deckakt zur 
Zucht zugelassen werden. In besonderen Einzelfäl-
len kann der Zuchtausschuss die Zuchtzulassung 
genehmigen.

2. American Staffordshire Terrier müssen vor der 
Zuchtzulassung HD-geröntgt werden. Das Mind-
estalter für das HD-Röntgen beträgt 12 Monate. 
Für die Bestimmung des HD-Auswerters und für 
die Ausführungsbestimmungen ist der Vorstand 
in Verbindung mit dem Zuchtausschuss zuständig. 
Ohne jede Einschränkung zur Zucht zugelassen 
werden Hunde mit der HD-Auswertung HD-0 = frei 
und HD-1 = Grenzfall. Hunde mit HD-2 = leichte 
HD werden nur für Paarungen mit HD-freien (HD-
0) Partnern zur Zucht zugelassen. Der Zuchteinsatz 
darf erst nach Eintragung aller Voraussetzungen in 
die Ahnentafel erfolgen.

 Alle Verpaarungen mit American Staffordshire Ter-
riern, bei denen beide Elterntiere die Farbe Blau oder 
Blau-gestromt tragen sowie Blau oder Blau-gestromt 
mit Schwarz müssen zur Genehmigung an den 
Zuchtausschuss eingereicht werden. Bei Nichtein-
haltung erfolgt eine Zuchtsperre von zwei Jahren.

3. Bullterrier und Miniatur Bullterrier müssen vor der 
Zuchtzulassung audiometrisch untersucht werden. 
Das Untersuchungsergebnis ist beim Zuchtleiter 
einzureichen.

4. Miniatur Bullterrier-Hündinnen müssen vor dem 
Deckakt auf Linsenluxation bei zugelassenen 
Tierärzten untersucht werden. Die Untersuchung 
darf nicht älter als 14 Tage sein. Das Untersuchungs-
ergebnis ist mit dem Deckschein einzureichen.

 Miniatur Bullterrier-Rüden müssen, um die 
Zuchttauglichkeit zu erlangen, auf Linsenluxation 
bei zugelassenen Tierärzten untersucht werden. Um 
die Zuchttauglichkeit zu erhalten, müssen sie halb-
jährlich auf Linsenluxation untersucht werden.

 Miniatur Bullterrier mit nachgewiesener Linsen- oder 
Augapfelentfernung sind von der Zucht ausgeschlos-
sen, es sei denn, die Linsen-  oder  Augapfelentfer-
nung  musste  auf  Grund eines Unfalls durchgeführt 
werden. Der entsprechende Eingriff ist durch einen 
niedergelassenen Tierarzt zu bescheinigen.

5. Nicht zur Zucht zugelassen sind:
– Hunde, die anatomisch erheblich vom Rassestan- 
 dard abweichen
– ängstliche, scheue und überaggressive Hunde
– einseitig oder beidseitig taube Hunde
– blinde oder an Linsen-Luxation erkrankte Hunde
– Monorchiden und Kryptorchiden
– Hunde mit Hautkrankheiten
– Hunde mit nachgewiesener Patella-Luxation.

6. Eine Zuchtzulassung kann in jedem Fall durch den 
Zuchtausschuss ausgesetzt oder aufgehoben werden.

§ 3  Zuchtalter, Zuchtverwendung und Wurfstärke
1. Mindestzuchtalter bei Rüden, die nicht der HD-

Röntgenpfl icht unterliegen, ist neun Monate; anson-
sten besteht keine Altersbegrenzung für den Zuch-
teinsatz.

2. Rüden dürfen pro Jahr maximal 25 erfolgreiche 
Deckakte mit im Inland stehenden Hündinnen ha-
ben.

3. Hündinnen müssen am Decktag mindestens 15 
Monate alt sein. Sie dürfen am Decktag höchstens 
8 Lebensjahre vollendet haben. (z.B.: Bei einem Ge-
burtstag am 1.7.2007 ist die letzte Deckmöglichkeit 
der 30.6.2015). 

4. Mit einer Hündin dürfen nicht mehr als 5 Würfe 
gezüchtet werden.

5. Eine Hündin darf nach einem Wurf nur dann bei der 
nächsten Läufi gkeit gedeckt werden, wenn je nach 
Rasse nicht mehr als 8 bzw. 6 Welpen aufgezogen 
wurden. Als normale Wurfstärke gelten 8 Welpen 
bei American Staffordshire Terrier. Als normale 
Wurfstärke gelten 6 Welpen bei Bullterrier, Miniatur 
Bullterrier und Staffordshire Bullterrier.

6. Einer Hündin muss in jedem Fall eine Zuchtpause 
von 12 Monaten gewährt werden, gerechnet von 
Decktag zu Decktag, wenn sie zwei Würfe nachein-
ander innerhalb 12 Monate aufgezogen hat.

7. Bei einer Wurfstärke von mehr als 8 Welpen darf 
die Hündin nicht vor Ablauf von 15 Monaten erneut 
belegt werden.

8. Es wird von jedem Züchter erwartet, dass jegliche 
Überforderung der Mutterhündin vermieden wird.

9. Würfe mit mehr als 8 Welpen werden durch den  
Zuchtwart  mehrmalig  kontrolliert  und erstmalig in 
der 1. Lebenswoche.

10. Würfe von Erstzüchtern werden generell und unab-
hängig von der Wurfstärke mehrmalig und in der 1. 
Lebenswoche durch den Zuchtwart kontrolliert.

11. Inzestzuchtvorhaben müssen rechtzeitig (mindestens 
4 Wochen vor dem Deckakt) und ausreichend be-
gründet dem Zuchtleiter zur Genehmigung vorgelegt 
werden. Wird die Genehmigung vom Zuchtleiter 
verweigert, kann der Züchter erneut eine Genehmi-
gung über den Zuchtausschuss beantragen. Dessen 
Entscheidung ist endgültig. Welpen aus Inzestzucht 
können erst mit 12 Wochen vom Zuchtwart ab-
genommen werden.

12. Halbgeschwisterverpaarungen beim Miniatur Bull-
terrier sind genehmigungspfl ichtig.

13. Zuwiderhandlungen werden mit einer 12-monatigen 
Zuchtsperre geahndet.

§ 4 Pfl ichten der Deckrüdenbesitzer
Jeder Deckrüdenbesitzer muss ein Deckbuch führen. Fol-
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gende Angaben sind notwendig:
 a) Angaben über gedeckte Hündinnen;
 b) Decktag, Wurftag und Wurfergebnis.
Jeder Deckrüdenbesitzer hat sich von der Zuchttauglich-
keit der zu deckenden Hündin zu überzeugen. Künstli-
che Besamung ist durch den Zuchtleiter zu genehmigen. 
Wenn Zuchtaustausch mit Übersee oder England durch 
künstliche Besamung erfolgen soll, ist wegen der Zucht-
bestimmungen (HD usw.) vorher eine Genehmigung des 
Zuchtleiters und des Zuchtausschusses einzuholen.

§ 5 Pfl ichten der Züchter/innen
– Die Züchter/innen sind verpfl ichtet, ihre Hunde dem 

Tierschutzgesetz gemäß unterzubringen. Reine Kä-
fi g- oder Boxenhaltung ist zu untersagen; es muss 
die Möglichkeit zur artgemäßen Bewegung und Un-
terbringung gegeben sein.

– Die Ernährung muss angemessen sein. Dies bedeu-
tet, daß sich jede/r Züchter/in über den besonderen 
Nährstoffbedarf seiner/ihrer Hunde informieren 
und der Leistung angepasste Nahrung verabreichen 
muss. Bei der Aufbewahrung des Futters ist auf 
größtmögliche Hygiene zu achten.

– Zur Pfl ege gehört die regelmäßige Kontrolle:
a) des Gebisses auf Zahnsteinbildung, 
b) der Haut und des Kotes auf Ungezieferbefall 

(Endo- und Ektoparasiten), 
c) Krallenlänge und 
d) Sauberkeit der Ohren und der Augen.

– Der Zuchtwart hat am Verhalten der Hunde zu 
prüfen, ob die nötige Zuwendung, die jeder Hund 
braucht, gewährleistet ist.

– Jeder Eigentumswechsel ist auf der Ahnentafel zu 
bestätigen.

– Jede/r Züchter/in muß ein VDH-Zwingerbuch füh-
ren.

– Wurfdaten und -stärke sind in der Ahnentafel der 
Hündin einzutragen.

– Zuchtmieten sollten immer die Ausnahme sein. Über 
die Genehmigung einer Zuchtmiete entscheidet der 
Zuchtleiter nach Anhörung des Zuchtausschusses. 
Der Antrag auf Zuchtmiete ist schriftlich an den 
Zuchtleiter zu stellen.

– Eine Hündin muss bei Zuchtmiete ab dem ersten 
Tag der Läufi gkeit und noch vier Monate nach dem 
Wurftag in der ausschließlichen Obhut des Mieters 
stehen. Dies ist durch den Zuchtwart zu kontrollie-
ren.

– Als Züchter/in kann nur die Person gelten, die wenig-
stens die letzten 10 Monate den unmittelbaren und 
persönlichen Gewahrsam an der Zuchthündin hatte. 
Über Ausnahmen hierzu entscheidet der Vorstand 
nach Anhörung des Zuchtausschusses.

– Ein/e Züchter/in muss in der Lage sein, einen selbst-
gezüchteten Hund im Notfall zurückzunehmen.

§ 6 Zuchtaustausch mit dem Ausland 
 und anderen Clubs
Ist den entsprechenden Bestimmungen des VDH und der 
FCI sowie unserer Zuchtordnung unterworfen.

§ 7 Zwingerschutz
1. Jede(r) A-Züchter/-in der von der GBF vertretenen 

Rassen muss an einer Neuzüchterschulung der GBF 
teilgenommen haben.

2. Die Eintragung eines Zwingers ist Voraussetzung 
zur Zucht.

 Der Zwingerschutz kann erst beantragt werden, 
wenn durch den/die LG-Zuchtwart/in eine Zwinger-
abnahme erfolgt ist. Das Protokoll der Zwingerab-
nahme und der Antrag auf Zwingerschutz sind an 
die Zuchtbuchstelle und den Zuchtleiter zu senden.

3. Zur Zwingerabnahme müssen folgende Mindestan-
forderungen an eine Zuchtstätte erfüllt sein:
a) Der Wurfraum muss sich im oder am Wohnbe-

reich des Züchters befi nden.
b) Am Wohnbereich bzw. am Wurfraum muss ein 

Auslauf im Freien angrenzen.
c) Die Aufzucht in einer Etagenwohnung ist nicht 

zulässig, wenn die Bedingungen a) und b) nicht 
erfüllt sind.

d) Bei bereits geschützten Zwingern kann der LG-
Zuchtwart bei festgestellten Mängeln Aufl agen 
erteilen, um Abs. a – c zu erfüllen.

§ 8 Eintragung der Welpen, Wurfabnahme 
1. Eintragung der Welpen
 Alle Züchter/innen sind verpfl ichtet, die von ihnen 

gezüchteten Welpen vollständig in das vom Verein 
eingesetzte Zuchtbuch eintragen zu lassen. Diese 
Eintragung ist jedoch nur möglich, wenn frühestens 
nach vollendeter siebenter Lebenswoche der voll-
ständige Wurf vom zuständigen Zuchtwart oder ei-
nem Tierarzt mit einem Transponder (Mikrochip) 
gekennzeichnet und vom Zuchtwart abgenommen 
wurde und der Zuchtwart die Eintragung befürwor-
tet.

2. Der Züchter/die Züchterin ist verpfl ichtet, den er-
folgten Deckakt bzw. Wurf spätestens nach drei Ta-
gen per Vordruck dem Zuchtleiter, dem zuständigen 
Zuchtwart und der Welpenvermittlung anzuzeigen. 
Der für den Zuchtleiter bestimmten Deckmeldung 
ist eine Kopie der Zuchtzulassung von Rüde und 
Hündin beizufügen. Alle Deck- und Wurfmeldun-
gen müssen im UR-Vereinsteil oder auf der GBF-
Homepage im Internet veröffentlicht werden. 

3. Wurfabnahme:
a) Welpen dürfen erst nach erfolgter Wurfabnahme 

abgegeben werden. 
b) Bei mehr als 8 und mehr Welpen hat der Zuchtwart 

den Wurf mehrmals zu kontrollieren und dies im 
Zuchtwartbericht zu vermerken. 
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c) Für jeden Welpen sowie  für  die  Mutterhündin 
und  den Zwinger  ist ein Bericht anzufertigen. In 
dem Zuchtwartbericht sind Angaben über Unter-
bringung, Zustand der Mutterhündin, der Welpen 
sowie Verhalten der Hündin und der Welpen an-
zugeben.

d) Würfe können erst nach erfolgter Grundim-
munisierung SHL+P abgenommen und gechippt 
werden. 

e) Originalahnentafel der Hündin und kopierte Ah-
nentafel des Rüden müssen vorgelegt werden.

f) Welpen, die bei Wurfabnahme Mängel gewich-
tiger Art aufweisen, sind bei der Wurfabnahme 
vom Zuchtwart namentlich festzustellen. Bei er-
heblichen Mängeln ist der Wurf zurückzuweisen.

 Näheres regelt die Zuchtwarteordnung.
g) Welpen, die nicht den Richtlinien entsprechen, 

werden von der GBF nicht vermittelt.

§ 9 Überwachung der Zucht
– Die Züchter/innen haben dem Zuchtwart und 

Zuchtleiter oder dem Landesgruppenzuchtwart in 
Verbindung mit dem 1. LG-Vorsitzenden jederzeit 
ohne Anmeldung Zugang zur Zuchtstätte und zu al-
len gehaltenen Hunden zu gewähren. Der Zuchtleiter 
ist vorab zu informieren.

– Den von den Landesgruppen gewählten Landes-
gruppenzuchtwarten stehen bei Bedarf regionale 
Zuchtwarte zur Seite, die vom Zuchtleiter im Ein-
vernehmen mit dem Vorstand eingesetzt werden.

– Der regionale Zuchtwart unterstützt den LG-
Zuchtwart und nimmt in dessen Auftrag Würfe in-
nerhalb des ihm zugewiesenen Bereichs ab.

– Der LG-Zuchtwart kann innerhalb der gesamten LG 
Würfe kontrollieren und abnehmen.

– Jeder Zuchtwart muss an einem vom VDH durchge-
führten Zuchtwartlehrgang mindestens einmal teil-
nehmen.

– Die GBF führt bei Bedarf eine Zuchtwartetagung 
mit Lehrgang zur Weiterbildung der Zuchtwarte 
durch. Die Zuchtwarte sind zur Teilnahme verpfl i-
chtet.

– Sollte ein Zuchtwart in Abstimmung mit seiner Lan-
desgruppe an VDH-Schulungen teilnehmen, müs-
sen die Kosten von der Landesgruppe übernommen 
werden.

– Die Reisekosten der Zuchtwarte, die durch die er-
forderlichen Wurfbesichtigungen, Wurfabnahmen 
und Zwingerabnahmen anfallen, werden durch die 
Züchter/innen getragen.

– Der Zuchtleiter ernennt den Zuchtwart. Folgende 
Voraussetzungen für die Tätigkeit als Zuchtwart 
sind erforderlich:
a) Eigene züchterische Erfahrungen (mindestens 

drei Würfe) 
b) Kenntnisse des Tierschutzgesetzes, drei An-

wartschaften bei Wurfabnahmen bei mindestens 
zwei Rassen

c) Kenntnisse der VDH- und GBF-Zuchtordnung 
d) Beurteilung von Aufzucht und Wesensprägung 

der Welpen.

§ 10 Gebühren
Die Gebühren werden lt. § 26 Nr. 14 der Satzung durch 
den Vorstand festgesetzt und in der Gebührenordnung 
veröffentlicht.
Nichtmitglieder zahlen 5-fache Gebühren.
Für Ersatzahnentafeln, Registerbescheinigungen und 
Würfe, die nicht nach den Richtlinien gezogen wurden, 
muss eine Zahlung der Gebühren vor der Wurfabnahme 
bzw. vor Erstellung der Ahnentafeln oder Registerbe-
scheinigungen erfolgen.

§ 11 Zuchtverstöße
Welpen, die nicht gemäß dieser Zuchtordnung gezüchtet 
wurden, erhalten Ahnentafeln mit dem Aufdruck „Nicht 
nach den Bestimmungen der GBF gezüchtet”. Außerdem 
wird dieser Zuchtverstoß gemäß Gebührenordnung der 
GBF geahndet. Bei schwerwiegenden und dauernden 
Zuchtverstößen eines Züchters/einer Züchterin kann der 
Zuchtausschuss mit dem Vorstand Zucht- und Zuchtbuch-
sperre befristet oder auf Dauer beschließen.
Züchtern/Züchterinnen von Rassen, die keine Anerken-
nung durch die FCI nachweisen, oder Vereinen, die keine 
Anerkennung durch die FCI nachweisen können, steht 
das GBF-Zuchtbuch nicht offen. In nachgewiesenen Fäl-
len wird eine Zucht- und Zuchtbuchsperre verhängt.
Bei Nichtzahlung der Leistungen der Zuchtbuchstelle er-
folgt eine Zucht- und Zuchtbuchsperre von zwei Jahren.

§ 12 Register
Dem Zuchtbuch ist ein Register anzufügen.
Hunde ohne Ahnentafel können Registerbescheinigun-
gen erhalten, wenn ihre Rassereinheit von drei Spezial-
richtern auf einer Ausstellung der GBF bestätigt wird. 
Hierbei ist ein strenger Maßstab anzulegen. Diese Hunde 
werden ins Register eingetragen.
Hunde mit nicht vollständiger Ahnentafel (drei Ge-
nerationen) werden ins Register eingetragen und erhalten 
Registerbescheinigungen.
Registerbescheinigungen kosten die fünffache Gebühr.

§ 13 Dokumentation
Der Verein erstellt eine Dokumentation über erbliche 
Defekte, wie HD, Patellaluxation, Nieren- und Hauter-
krankungen, Linsen-Luxation und wird diese bei Bedarf 
durch entsprechende Zuchtregeln bekämpfen! Die Zucht-
buchstelle trägt Wurfstärke und Wurfdatum in die Ahn-
entafel der Hündin ein.
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§ 14 Schlußbestimmungen
Neben dieser Zuchtordnung sind die Zuchtbestimmungen 
des VDH sowie das geltende Tierschutzgesetz für alle 
Züchter bindend.

Züchter aus entsprechender Fachliteratur anzueignen.
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass sowohl bei der 
Futterzubereitung, wie auch bei der Aufbewahrung des 
Futters auf größtmögliche Hygiene zu achten ist.

B. Pfl ege
Hier muss es deutlicher heißen „rassespezifi sche Pfl ege, 
denn jede Rasse stellt andere Anforderungen, was die 
Pfl ege des Haarkleides und die Aufrechterhaltung des 
rasssetypischen Aussehens anbetrifft.
Zur Pfl ege gehört aber in jedem Fall bei jeder Rasse die 
regelmäßige Kontrolle
a. des Gebisses auf Zahnsteinbildung
b. der Haut und des Kotes auf Ungezieferbefall (Endo- 

und Ektoparasiten)
c. der Krallenlänge
d. der Sauberkeit von Ohren und Augen
Entsprechende Hinweise sind der Fachliteratur zu ent-
nehmen.
Bei Kontrollen eines Zwingers muss vom zuständigen 
Zuchtwart in jedem Fall geprüft werden, ob je nach An-
zahl der gehaltenen Hunde der Besitzer die erforderli-
che Zeit zur Versorgung und Pfl ege seiner Hunde besitzt 
und ob es ihm möglich ist, den gestellten Forderungen 
nachzukommen. Ist dies nicht der Fall, können ihm vom 
Hauptzuchtwart Aufl agen erteilt werden.

C. Verhaltensgerechte Unterbringung und Möglich-
keiten zur artgemäßen Bewegung
Es sind folgende Haltungsformen, auch in Kombination 
untereinander möglich:
I. Haltung im Hundehaus, in ausgebauten Scheunen, 

Stallungen oder Garagen
II. Haltung in offenen oder teilweise offenen Zwingern
III. Haltung im Haus bzw. in der Wohnung

I. Die Haltung von Zuchthunden und die Aufzucht von 
Welpen ausschließlich in einem Hundehaus, ausgebauter 
Scheune, Stall oder Garage kann nur unter folgenden Be-
dingungen zugelassen werden:
1. Das Hundehaus muss wie folgt beschaffen sein:

a. Die Wände und der Boden müssen mit einem 
wärmedämmenden, leicht zu reinigenden Belag 
versehen sein. Das Dach muss feuchtigkeitsun-
durchlässig und alle Räume absolut zugfrei sein.

b. Die Abtrennung von Einzelboxen muss so be schaffen 
sein, dass sich die Hunde daran nicht verletzten kön-
nen und ihnen Sichtmöglichkeit nach vorne geboten 
wird.

§ 2 des Tierschutzgesetzes vom 1. Juni 1998 (BGBl l S. 
1106) verlangt, dass:
Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,
1. muss ein Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen 

entsprechend angemessen ernähren, pfl egen und ver-
haltensgerecht unterbringen

2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewe-
gung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder 
vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden

3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pfl ege 
und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres er-
forderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

Diese Selbstverständlichkeiten sind im Folgenden konkre-
tisiert in Form von Mindestanforderungen, die an Züchter 
und an die Haltung und Unterbringung ihrer Zuchthunde 
und Welpen gestellt werden.
Kontrollorgane sind die Zuchtwarte des jeweiligen Rasse-
hundevereins, die sowohl bei der Zulassung eines Zwin-
gers als auch bei den weiteren Überprüfungen die Gege-
benheiten zu kontrollieren haben und Beanstandungen an 
den Klub(Haupt)zuchtwart oder Zuchtleiter weiterleiten 
müssen.

Begriffsbestimmungen
Welpen:
Hunde bis zur 16. Lebenswoche
Zuchthunde:
– Hunde im zuchtfähigen Alter, siehe Zuchtordnung
– Junghunde, die noch nicht das zuchtfähige Alter er-

reicht haben
– Hunde, die das zuchtfähige Alter bereits überschritten 

haben 
Züchter:
Eigentümer oder Besitzer (z. B. Zuchtmieter) zuchtfähiger 
Hunde, der im zuständigen Rassehundeverein einen ein-
getragenen Zwinger besitzt und mit den in seinem Besitz 
befi ndlichen Hunden züchtet.
Zwinger:
Im Folgenden unter Punkt C. aufgeführten Haltungsfor-
men von Zuchthunden.
Die Erlaubnis zum Führen eines Zwingers erteilt der 
zuständige Rassehundeverein gem. den Richtlinien des 
VDH unter Vergabe eines geschützten Zwingernamens.

A. Ernährung
„Angemessene Ernährung” bedeutet, dass sich jeder 
Züchter über den besonderen Nährstoffbedarf seiner 
Hunde informieren und der Leistung angepasste Nahrung 
verabreichen muss. Kenntnisse darüber hat sich je der 

Alle Zuchtzulassungen sind nur in Übereinstimmung mit 
dieser Zuchtordnung gültig.
Es besteht kein Bestandschutz für Zuchtzulassung.

VDH-Mindestanforderungen an die Haltung von Hunden
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 Im Übrigen müssen die Abtrennungen so hoch sein, 
dass sie von den Hunden nicht überwunden werden 
können.

c. Jedem Hund müssen mindestens 6 m2 zur Verfügung 
stehen und für jeden weiteren, in der gleichen Bucht 
gehaltenen Hund werden 3 m2 mehr gefordert.

d. Jede Bucht sollte direkten Zugang zu einem Auslauf 
haben, der selbst wenn nur ein Hund gehalten wird, 
mindestens 10 m2 sein muss.

e. Das Hundehaus oder die Garage etc. sollte beheiz-
bar sein, wobei eine Temperatur von 18–20°C zu 
erreichen sein muss. In umgebauten Ställen oder 
Scheunen sollte in jeder Box eine Einzelheizquelle 
angebracht sein. Ist dies nicht möglich siehe Punkt 
I.1.f. Satz 2.

f. Jedem Hund muss eine wärmegedämmte Liege-
fl äche zur Verfügung gestellt werden. In großen Räu-
men, die nicht geheizt oder in denen keine Einzel-
Wärmequellen angebracht werden können, muss für 
jeden Hund eine doppelwandige, wärmegedämmte, 
der Größe des Hundes entsprechende Schlafkiste 
mit Abstand zum Raumboden aufgestellt werden.

 Die Wärmedämmung ist so auszulegen, dass auch 
bei niedrigen Temperaturen kein Kondensat in der 
Behausung der Hunde auftritt.

g. Für tragende, werfende oder /und säugende Hündin-
nen und deren Würfe ist ein eigener Raum zu 
schaffen.

 Diese Unterbringung muss folgenden Anforderun-
gen genügen:
– Der Raum darf incl. dem der Hündin zur Verfü-

gung stehenden Platz bei einer durchschnittlichen 
Welpenzahl  von  5  Hunden  nicht  kleiner sein  als 
20 m2.

– Es muss eine Wurfkiste vorhanden sein, die den 
Erfordernissen einer problemlosen Welpenauf-
zucht gerecht wird.

– An die Wurfkiste muss ein, bezogen auf seine 
Ausdehnung, der Wurfgröße und der Rasse ent-
sprechender Auslauf angeschlossen sein, der mit 
einem leicht zu reinigenden, desinfi zierbaren 
Bodenbelag versehen ist.

– Der Hündin muss genügend Platz und Liegefl äche 
zur Verfügung stehen, die von ihr leicht, von den 
Welpen jedoch nicht erreicht werden kann. Als 
Liegefl äche kann z.B. das Dach der Wurfkiste die-
nen.

– Der Wurf und Aufzuchtraum muss auf ca. 18-
20°C temperierbar sein; evtl. ist eine zusätzliche 
Heizquelle in Form einer Rotlichtlampe über der 
Wurfkiste bzw. Heizplatte unter der Wurfkiste er-
forderlich.

– Der Raum muss jederzeit sauber, trocken und 
ungezieferfrei gehalten werden. Er muss gut zu 
belüften sein und ausreichend von Tageslicht er-
hellt werden.

 Die Fensterfl äche muss mindestens 1/8 der Boden-
fl äche betragen.

– Auch dieser Raum sollte möglichst direkten Zu-
gang zu einem Freilauf haben, der wie unter I.3. 
beschrieben, beschaffen sein sollte.

h. Die Räumlichkeiten, in denen die Hunde unterge-
bracht sind, müssen des Weiteren gut zu belüften 
sein.

i. In allen wie vorne beschriebenen Anlagen muss 
fl ießendes Wasser vorhanden sein.

2. Das Innere des Hundehauses etc. muss stets sauber, 
trocken und ungezieferfrei gehalten werden.

3. Die Umzäunung des Auslaufes muss so beschaffen 
sein, dass sich die Hunde daran nicht verletzen können 
und sie nicht von ihnen überwunden werden kann.

 In jedem Auslauf muss ein über dem Boden erhöhter 
Liegeplatz von einer der Anzahl der Hunde angemes-
senen Größe vorhanden sein. Den Hunden muss außer-
dem die Möglichkeit geboten werden, sich bei schlech-
tem Wetter auch außerhalb des Hundehauses etc. an 
einem trockenen, windgeschützten Ort aufzuhalten.
Teile der Auslauffl äche müssen besonnt sein und 
ein Teil muss mit einem Sonnen- bzw. Regenschutz 
versehen sein. In diesem Bereich sollte sich auch der 
Liegeplatz befi nden.

 Ein Bereich der Auslauffl äche sollte Naturboden auf-
weisen; für den anderen Teil sind Platten-, Klinker- 
oder Betonböden mit guter Oberfl ächenentwässerung 
möglich. Zu empfehlen ist als ideale Oberfl äche eine 
dicke Schicht Mittel- oder Feinkies.

4. Da ständiger Kontakt mit den Hunden und regelmäßige 
Kontrolle der Zwingeranlage, nicht nur während der 
Aufzucht eines Wurfes erforderlich ist, kann es nicht 
genehmigt werden, wenn entsprechende Anlagen weit 
vom Wohnhaus des Züchters entfernt sind und er den 
Zwinger nur 1 oder 2 x täglich aufsucht.

5. Jedem Hund muss täglich mindestens 2 Stunden die 
Möglichkeit zu freiem Auslauf geboten werden. Das 
Bewegungsbedürfnis der Hunde kann während eines 
Spaziergangs oder in großen Freiausläufen befriedigt 
werden, wobei sich in letzterem Fall der Züchter 
zusätz lich mit seinen Hunden beschäftigen sollte. Die 
Freiläufe dürfen nicht blickdicht von der Außenwelt 
abgeschottet sein.

6. Allen erwachsenen Hunden, sowie den Welpen, muss 
mindestens 3 Stunden menschliche Gesellschaft, Kon-
takt, Ansprache und Zuwendung geboten werden, wo-
bei hier rassespezifi sche Bedürfnisse beachtet werden 
müssen. Diese Zuwendung muss vom Züchter, oder mit 
ihm in enger Verbindung stehenden Bezugspersonen 
ausgehen. Welpen ab der 6. Lebenswoche benötigen 
außerdem ausreichenden Kontakt mit zwingerfremden 
Personen. Körperliche Kontakte, auch in Form von 
Bürsten, sind unerlässlich und dürfen sich nicht auf 
fl üchtiges Streicheln beschränken.

7. Die Forderung des § 2,2. TierSchG hat zur Folge, dass 
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eine ständige Haltung von Hunden in kleinen Käfi gen 
(auch Transportboxen) verboten sein muss, da hier 
dem Hund jede Möglichkeit zu artgemäßer Bewegung 
genommen wird. Ein „Stapeln” von Hunden in Boxen 
ist daher nicht statthaft.

II. Die Haltung von Zuchthunden und die Aufzucht von 
Welpen ausschließlich in offenen oder teilweise of-
fenen Zwingern kann nur unter folgenden Bedingun-
gen zugelassen werden:

1.  Jedem Hund muss mindestens 6 m2 Zwingerfl äche 
zur Verfügung stehen. Für jeden weiteren im gleichen 
Zwinger gehaltenen Hund sind 3 m2 hinzuzurechnen.

 Der zusätzliche Auslauf muss eine Grundfl äche von 
mindestens 10 m2 haben und den Bedingungen des 
Punktes I.3. entsprechen.

2.  Innerhalb des Zwingers oder unmittelbar mit ihm ver-
bunden, muss jedem Hund ein Schutzraum (Hunde-
hütte) zur Verfügung stehen, der den folgenden Anfor-
derungen genügen muss:
a. Der Schutzraum muss allseitig aus wärmedäm-

menden (z.B. allseitig doppelwandig Holz mit einer 
Zwischenschicht Styropor), gesundheitsunschädli-
chem Material gefertigt sein. Das Material muss 
so verarbeitet sein, dass sich ein Hund daran nicht 
verletzten kann. Der Schutzraum muss gegen Wit-
terungseinfl üsse Schutz bieten, insbesondere darf 
Feuchtigkeit nicht eindringen (siehe weiter I.1.f).

b. Der Schutzraum muss so bemessen sein, dass der 
Hund sich darin verhaltensgerecht bewegen und den 
Raum durch seine Körperwärme warm halten kann. 
Das Innere des Schutzraumes muss jederzeit sau ber, 
trocken und ungezieferfrei gehalten werden. Als 
Einstreu empfi ehlt sich Stroh, das in regelmäßigen 
Abständen erneuert werden muss.

c. Die Öffnung des Schutzraumes muss der Größe des 
Hundes entsprechen; sie darf nur so groß sein, dass 
der Hund ungehindert hindurch gelangen kann. Die 
Öffnung muss der Wetterseite abgewandt, gegen 
Wind und Niederschlag abgeschirmt sein und es 
muss ein zusätzlicher Windfang eingebaut sein.

d. Der Boden des Zwingers muss so beschaffen oder so 
angelegt sein, dass Flüssigkeit umweltunschädlich 
versickern oder abfl iesen kann. Er muss regelmäßig 
von Kot gereinigt werden.

e. Dem Hund muss außerhalb seines Schutzraumes 
eine Liegefl äche zur Verfügung stehen, auf die der 
Hund sich bei starker Sonneneinstrahlung und ho-
hen Temperaturen in den Schatten legen kann.

3. Die Umzäunung des Zwingers und der Auslauf sollten 
wie unter I.3. beschrieben, beschaffen sein.

4. Die Aufzucht von Welpen in solchen Anlagen kann 
nur gestattet werden, wenn für die Mutterhündin und 
deren Wurf für die ersten 6 Wochen ein Raum wie 
unter I.1.g. beschrieben zur Verfügung steht.

5. Auch bei dieser Haltungsform gelten die Punkte I.5. 
+ 6. uneingeschränkt (Auslauf und menschliche Zu-

wendung) und müssen strikt eingehalten werden.
6. Die ausschließliche Haltung in offenen Zwingern kann 

für alte Hunde und solche, die keine doppelte Behaa-
rung haben oder kurzhaarig sind, nicht zugelassen 
werden.

III. Werden die Hunde nicht im gesamten Wohnbereich 
gehalten, sondern sind sie in speziellen Hunderäumen 
untergebracht (z.B. Souterrain oder Keller), so müssen 
diese Räume folgenden Bedingungen entsprechen:

1. a.   Die Wände und der Boden müssen mit einem
        wärmedämmenden, leicht zu reinigendem Belag   

     versehen sein.
b. Die Abtrennung von Einzelboxen muss so be-

schaffen sein, dass sich die Hunde daran nicht 
verletzen können und ihnen Sichtmöglichkeit nach 
vorne geboten wird. Im Übrigen müssen die Ab-
trennungen so hoch sein, dass sie von den Hunden 
nicht überwunden werden können.

c. Jedem Hund müssen mindestens 6 m2 zur Verfügung 
stehen. Für  jeden weiteren in  der  gleichen  Bu  cht 
gehaltenen Hund werden 3 m2 mehr gefordert.

d. Die Räume sollten beheizbar sein, wobei eine Tem-
peratur von 18-20°C zu erreichen sein muss. Die 
Anbringung von Extra-Heizquellen in jeder Box ist 
eine andere Lösung.

e. Jedem Hund muss eine wärmegedämmte Liege-
fl äche zur Verfügung gestellt werden. In großen Räu-
men, die nicht geheizt oder in denen keine Einzel-
Wärmequelle angebracht werden können, muss für 
jeden Hund eine doppelwandige, wärmegedämmte, 
der Größe des Hundes entsprechende Schlafkiste 
mit Abstand zum Raumboden aufgestellt werden.

f. Die Räumlichkeiten, in denen die Hunde unterge-
bracht sind, müssen ausreichend von Tageslicht er-
hellt sein. Die Fläche der Öffnungen für das Tages-
licht muss mindestens 1/8 der Bodenfl äche betragen.
Die Räume müssen des Weiteren gut belüftet sein.

2. Für tragende, werfende oder /und säugende Hündinnen 
und deren Würfe ist in jedem Fall ein eigener Raum 
zu schaffen, der den Anforderungen des Punktes I.1.g. 
entsprechen muss. Ist kein direkter Zugang zu einem 
Freiauslauf vorhanden, so muss der Züchter der Hün-
din die Möglichkeit zu ausreichendem freien Auslauf 
bieten.

3. Sämtliche Räume, in denen Hunde untergebracht sind, 
müssen stets sauber, trocken und ungezieferfrei ge-
halten werden.

4. Die Punkte I.5.-I.7. (Auslauf, Zuwendung, Haltung in 
Käfi gen) gelten uneingeschränkt auch für die Haltung 
von Hunden im Haus.

Anmerkung
Die nachfolgend angegebenen Punkte wurden vom GBF-
Zuchtausschuss und GBF-Vorstand beschlossen und 
ergänzt und sollten den Rasseanforderungen entsprechen:
C.I.1.c., C.I.1.d., C.I.1.g., C.II.1., C.III.1.c.
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Zwingerschutz  150,— EUR

Zuchttauglichkeitseintragung  5,— EUR
 
HD-Eintragung  25,— EUR

Wurfeintragung 
einschl. Ahnentafeln pro AT  25,— EUR

Zuchtbucheintragung von Importen  15,— EUR 

5-fache Gebühr für alle Ahnentafeln von Welpen, die 
nach einem Zuchtverstoß geboren wurden.

Zucht mit 
nicht zur Zucht zugelassenem Rüden  250,— EUR

Zucht mit 
nicht zur Zucht zugelassener Hündin  250,— EUR

Zucht mit  
nicht zur Zucht zugelassenen Eltern  375,— EUR

Verstöße gegen Zuchtalter und Verwendung

Verstoß gegen Zuchtalter 250,— EUR

Nichteinhaltung der Zuchtpause 500,— EUR

Gebührenordnung der GBF
Gemäß § 26 Nr. 14 der Satzung der GBF

Duplikat-Ahnentafel  50,— EUR

Register-AT   100,— EUR

Nichtmitglieder zahlen 5-fache Gebühren

Als Wegstreckenersatz für Zuchtwarte ist jeweils der vom 
VDH bestimmte Satz zugrunde zu legen.

Geldbußen für Zuchtverstöße
Gebühr für Rüdenbesitzer bei Bedeckung 
nicht zur Zucht zugelassener Hündin 125,— EUR

Zu späte Wurfabnahme (ab 9. Woche) 
durch Verschulden des Züchters 
pro AT und Woche 10,— EUR

Verspätete Deck- und 
Wurfmeldung (über 14 Tage), 25,— EUR
weitere angefangene Woche jeweils  25,— EUR

Abgabe von Welpen vor der Wurfabnahme 500,— EUR

Nach der zweiten Mahnung von Gebühren sowie Leistun-
gen des Vereins wird die 5-fache Gebühr erhoben.

Die Geldbußen gelten unbeschadet der Zeitstrafen in § 3 
dieser Zuchtordnung.
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